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Beginn: 18:00 Uhr Sitzung-Nr: 04/gr/001/2009 
Ende: 18:35 Uhr WP.: 2009/2014  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 20.07.2009 
im Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstraße 31, 76857 Dernbach 

stattgefundene 1. -konstituierende- Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Dernbach 
 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 29.06.2009 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am 26.06.2009 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 9 
Zahl der Beigeordneten: 1, stimmberechtigte Beigeordnete: 1 
 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Ortsbürgermeister 
Edwin Gensheimer geschäftsführender Ortsbürgermeister bis Top 2 
 Beigeordneter 
Martin Wagner geschäftsführender Beigeordneter  bis Top 4 
 Ratsmitglieder 
Jürgen Brück  
Christian Dörr  
Oliver Metz  
Maria Nicklas Beigeordnete ab Top 4 
Werner Püngeler  
Sabine Roth  
Monika Strobel  
Günter Weilacher  
Harald Jentzer gewählter Ortsbürgermeister 2009/2014 ab Top 2 
 Verwaltung 
Ludwig Lehnberger  
Gabi Spies  
 Schriftführer 
Daniela Bachmann  
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Verpflichtung der Ratsmitglieder 
 2 Ernennung des Ortsbürgermeisters, Vereidigung und Einführung in das Amt 
 3 Änderung der Hauptsatzung 
 4 Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt 
 4.1 Erster Beigeordneter 
 5 Geschäftsordnung des Gemeinderates 
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Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung.   
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte er die ausscheidenden Ratsmitglieder Jürgen Wadlinger und 
Gerhard Hafner sowie den geschäftsführenden Beigeordneten Martin Wagner für deren Arbeit im 
Gemeinderat und überreichte ihnen eine Dankesurkunde. 
 
 
 1 Verpflichtung der Ratsmitglieder 
 
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Gensheimer erläuterte, dass er die neu gewählten 
Ratsmitglieder zu deren Amtsantritt gemäß § 30 Abs. 2 GemO in öffentlicher Sitzung per Handschlag zu 
verpflichten habe. Er belehrte die Ratsmitglieder über die Obliegenheiten ihres Amtes und gab die 
Bestimmungen der §§ 20, 21, 22, 30 und 31 der Gemeindeordnung bekannt. Diese beinhalten 
insbesondere die Schweigepflicht, Treuepflicht, Ausschließungsgründe, Rechte und Pflichten der 
Ratsmitglieder sowie deren Ausschluss aus dem Gemeinderat. 
 
Nach Verlesen der Verpflichtungsformel wurden von Herrn Gensheimer alle Ratsmitglieder einzeln per 
Handschlag verpflichtet. Der neue Gemeinderat ist nunmehr beschlussfähig. 
 
 2 Ernennung des Ortsbürgermeisters, Vereidigung und Einführung in das Amt 
 
Den Vorsitz bei diesem Tagesordnungspunkt führte der geschäftsführende Ortsbürgermeister Edwin 
Gensheimer. Dieser verlas nach den Bestimmungen des § 54 GemO die Ernennungsurkunde. Danach 
wurde Harald Jentzer gemäß den Bestimmungen der GemO zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde 
Dernbach ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. 
 
 
 
 3 Änderung der Hauptsatzung 
 
Die als Anlage Nr. 1 der Original-Niederschrift beigefügte Hauptsatzung wurde nach kurzer Beratung 
einstimmig beschlossen. 
 
 4 Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt 
 
Bei geheimen Wahlen ist ein Wahlvorstand aus der Mitte des Gemeinderates zu bilden. Dieser bestand 
zum einen aus dem Vorsitzenden Ortbürgermeister Harald Jentzer, des weiteren wurden vom 
Vorsitzenden die Ratsmitglieder Sabine Roth und Werner Püngeler als Wahlhelfer bestimmt. 
 
Gem. § 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO ruhte das Stimmrecht des Ortsbürgermeisters bei der Wahl des 
Beigeordneten. 
 
 
 4.1 Erster Beigeordneter 
 
Für das Amt der/s Ersten Beigeordneten wurden Maria Nicklas und Oliver Metz vorgeschlagen. In 
geheimer Wahl wurde die Abstimmung vorgenommen. 
 
Die Stimmenauszählung beim ersten Wahlgang ergab 7 Stimmen für Maria Nicklas und 1 Stimme für 
Oliver Metz. Damit war Maria Nicklas zur Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Dernbach gewählt. 
 
Ortsbürgermeister Jentzer verlas die Ernennungsurkunde und danach wurde Frau Nicklas gemäß den 
Bestimmungen der GemO zur Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Dernbach ernannt, vereidigt und in 
ihr Amt eingeführt. 
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 5 Geschäftsordnung des Gemeinderates 
 
Die als Anlage Nr. 2 der Original-Niederschrift beigefügte Geschäftsordnung des Gemeinderates wurde 
nach kurzer Beratung einstimmig beschlossen. 
 
 
 
 
 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende  Der Schriftführer 


